Satzung der Stadt Nortorf Uber die Erhebung von Erschlie-
Rungsbeitragen (ErschlieBungsbeitragssatzung)

Inhalt:
Satzung vom 30.10.2002, vero6ffentlicht durch Aushang

Aufgrund des § 132 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
der Neufassung des Baugesetzbuches vom 27.08.1997 (BGBI. | S. 2141, 1998 | S. 137) in
Verbindung mit 8 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung
vom 23.07.1996 (GVOBI. Schl.-H. S. 529), zuletzt ge&ndert durch Gesetz vom 25.06.2002
(GVOBI. Schl.-H. S. 126) wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenver-
sammlung vom 29.10.2002 folgende Satzung erlassen:

8 1 - Allgemeines

Zur Deckung ihres anderweitig nicht gedeckten Aufwands fur ErschlieBungsanlagen er-
hebt die Stadt Nortorf ErschlieBungsbeitrage nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
(BauGB - 88 127 ff) sowie nach MalRgabe dieser Satzung.

8§ 2 - Art und Umfang der Erschliefungsanlagen

(1) Beitragsfahig ist der ErschlieBungsaufwand fur
1. offentliche, zum Anbau bestimmte Stral3en, Wege und Platze,

- bis zu einer Breite von -
die der ErschlieBung von Grundstticken in

1.1 Kleinsiedlungsgebieten

- bei zulassiger beidseitiger Bebaubarkeit 10,0 m
- bei zul&ssiger einseitiger Bebaubarkeit 8,5 m,

1.2 Dorfgebieten, reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten und
Mischgebieten

a) mit bis zu 2 Vollgeschossen
- bei zul&ssiger beidseitiger Bebaubarkeit 12,0 m
- bei zulassiger einseitiger Bebaubarkeit 9,0 m
b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen
- bei zulassiger beidseitiger Bebaubarkeit 15,0 m
- bei zulassiger einseitiger Bebaubarkeit 12.0 m
c) mit mehr als 4 Vollgeschossen
- bei zul&ssiger beidseitiger Bebaubarkeit 18,0 m
- bei zulassiger einseitiger Bebaubarkeit 13,0 m
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1.3 Kerngebieten, Gewerbegebieten, Industriegebieten sowie in Sondergebie-

ten
- bei zulassiger beidseitiger Bebaubarkeit oder gewerblicher Nutzung
18,0 m
- bei zulassiger einseitiger Bebaubarkeit oder gewerblicher Nutzung
13,0m
dienen.

Werden durch eine ErschlieBungsanlage nach Nr. 1 unterschiedliche Gebiete
gemal den Nummern 1.1 bis 1.3 erschlossen, so gilt fur die gesamte Erschlie-
Bungsanlage die Regelung mit der grél3ten Breite. Bei unbeplanten Gebieten
richtet sich die Bestimmung der Gebietsart gemaf Nr. 1 nach dem Uberwiegen-
den Charakter der vorhandenen Bebauung.

2.  fur die offentlichen, aus rechtlichen oder tatséchlichen Grinden mit Kraftfahr-
zeugen nicht befahrbaren Verkehrsanlagen innerhalb der Baugebiete ( z.B.
FulRwege, Wohnwege) bis zu einer Breite von 5 m

3. fur Sammelstral3en bis zu einer Breite von 18,0 m.
4.  fur Parkflachen,

4.1 die Bestandteil der in den Nummern 1 und 3 genannten Verkehrsanlagen
sind, bis zu einer weiteren Breite von 6,0 m;

4.2 soweit sie nicht Bestandteil der in den Nummern 1 und 3 genannten Ver-
kehrsanlagen, aber nach stadtebaulichen Grundsatzen innerhalb der Bau-
gebiete zu deren Erschliel3ung notwendig sind (selbstandige Parkflachen),
bis zu 15 v.H. der Flachen aller im Abrechnungsgebiet (8§ 5) liegenden
Grundstlicke; 8 6 Abs. 2 findet Anwendung.

5. fuar Grinanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplatzen,

5.1 die Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Verkehrsanlagen
sind, bis zu einer weiteren Breite von 6,0 m,

5.2 soweit sie nicht Bestandteil der in den Nummern 1 bis 3 genannten Ver-
kehrsanlagen, aber nach stadtebaulichen Grundsatzen innerhalb der Bau-
gebiete zu deren ErschlieBung notwendig sind, bis zu 15 v.H. der Flachen
aller im Abrechnungsgebiet (8 5) liegenden Grundstiicke; 8 6 Abs. 2 findet
Anwendung.

6. Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch wenn sie nicht Bestand-
teil der ErschlieBungsanlagen sind.

(2) Die in Absatz 1 genannten Breiten umfassen Fahrbahnen, Rad- und Gehwege - auch
kombiniert -, Rand-, Griin-, Trenn- und Parkstreifen.



(3) Der Aufwand fir die Herstellung der StralRenentwasserung und der Beleuchtung der
ErschlieBungsanlagen bleibt auch aul3erhalb der in Absatz 1 genannten Breiten bei-
tragsfahig.

(4) Zu dem ErschlieRungsaufwand gehdren insbesondere die Kosten flr

1. den Erwerb der Flachen fir die ErschlieBungsanlagen,

2. die Freilegung der Flachen fur die ErschlieSungsanlagen,

3 die erstmalige Herstellung des Stral3enkorpers einschl. des Unterbaues, der
Befestigung und Gestaltung der Oberflache sowie notwendiger Erhéhungen
oder Vertiefungen,

4.  die erstmalige Herstellung von Mischflachen einschl. des Unterbaues, der Be-

festigung und Gestaltung der Oberflache sowie notwendiger Erhéhungen oder

Vertiefungen.

die Herstellung von Rinnen- sowie der Randsteine,

die Radwege

die Gehwege

die kombinierten Geh- und Radwege

. die Herstellung von Parkflachen

10. die Beleuchtungseinrichtungen

11. die Entwésserungseinrichtungen der ErschlieBungsanlagen

12. die Herstellung von Boschungen, Schutz- und Stitzmauern,

13. den Anschluss an andere ErschlieRungsanlagen

14. die Ubernahme von Anlagen als gemeindliche ErschlieRungsanlagen

15. die gartnerische Gestaltung.
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(5) Der ErschlieBungsaufwand umfasst auch den Wert der von der Stadt aus ihrem Ver-
magen bereitgestellten Flachen im Zeitpunkt der Bereitstellung.

(6) Der ErschlieBungsaufwand umfasst auch die Kosten fir die Teile der Fahrbahn einer
Ortsdurchfahrt, einer Bundes- oder einer Landesstral3e I. oder Il. Ordnung, die tber
die Breiten der anschlieBenden freien Strecken hinausgehen.

(7) Endet eine Erschlieungsanlage mit einer Wendeanlage, so vergréRern sich die in
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 5a angegebenen Hochstmale fur den Bereich der Wendean-
lage auf das Anderthalbfache, mindestens aber um 8,0 m. Das gleiche gilt fir den
Bereich der Einmindung in andere bzw. Kreuzungen mit anderen Erschliel3ungsan-
lagen.

(8) Fur Parkflachen, Grinanlagen und Anlagen nach § 9 gilt Abs. 4 sinngemalR.

(9) Diein Absatz 1 Nr. 1-5 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten.

8 3 - Ermittlung des beitragsféahigen ErschlielBungsaufwands

(1) Der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand wird nach den tatsachlich entstandenen
Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfahige ErschlieRungsaufwand wird fir die einzelne ErschlieBungsanlage
ermittelt. Die Blrgermeisterin / der Blrgermeister der Stadt kann abweichend von
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Satz 1 beschliel3en, dass der beitragsfahige ErschlieBungsaufwand fir bestimmte
Abschnitte einer ErschlieRungsanlage ermittelt oder dieser Aufwand fur mehrere An-
lagen, die fur die ErschlieBung der Grundstiicke eine Einheit bilden (Erschliel3ungs-
einheit), insgesamt ermittelt wird.

Wird keine Erschliel3ungseinheit gebildet, werden die Aufwendungen fir Sammel-
stra3en (8§ 2 Abs. 1 Nr. 3), fiir Parkflachen im Sinne von § 2 Abs. 1 Nr. 4.2 und fiir
Grinanlagen im Sinne von 8 2 Abs. 1 Nr. 5.2 entsprechend den Grundsatzen des 8§ 6
den zum Anbau bestimmten Stral3en, Wegen und Platzen, zu denen sie von der Er-
schliel3ung gehoren, zugerechnet. Das Verfahren nach Abs. 1 findet keine Anwen-
dung, wenn das Abrechnungsgebiet der Parkflachen und Grinanlagen von dem Ab-
rechnungsgebiet der StralRen, Wege und Platze nach Satz 1 abweicht; in diesem Fall
werden die Parkflachen und Grinanlagen selbstandig als Erschlieungsanlagen ab-
gerechnet.

8 4 - Anteil der Stadt am beitragsfahigen ErschlieBungsaufwand

(1)
(2)

Die Stadt tragt 10 v.H. des beitragsfahigen Erschlie3ungsaufwands.

Bei einer Ubertragung der ErschlieRung durch Vertrag auf einen Dritten geman § 124
BauGB findet Abs. 1 keine Anwendung.

8§ 5 - Abrechnungsgebiet

Die von einer ErschlieBungsanlage erschlossenen Grundstiicke bilden das Abrechnungs-
gebiet. Wird ein Abschnitt einer ErschlieBungsanlage oder eine Erschlieldungseinheit ab-
gerechnet, so bilden die von dem Abschnitt der ErschlieRungsanlage bzw. der Erschlie-
Rungseinheit erschlossenen Grundsticke das Abrechnungsgebiet.

8 6 Verteilung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwands

(1)

)

Der nach § 4 gekurzte beitragsfahige ErschlielBungsaufwand wird auf die erschlos-
senen Grundstucke des Abrechnungsgebietes (8 5) nach den Grundsticksflachen
(Abs. 2) verteilt; dabei wird die unterschiedliche Nutzung der Grundstiicke nach Art
und Mal} bericksichtigt.

Als Grundstiicksflache gilt

1. bei Grundstiicken im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes die Flache, die
baulich, gewerblich oder in vergleichbarer Weise genutzt werden kann,

2. wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder bei Grundstticken, fur die ein Be-
bauungsplan eine bebaubare, gewerbliche oder eine vergleichbare Nutzung
nicht festsetzt, die tatsachliche Grundstticksflache, soweit sie dem Innenbereich
(8 34 BauGB) zuzuordnen ist.



®3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstiicksflache mit einem Nutzungs-
faktor vervielfacht, der im Einzelnen betragt:

1. bei eingeschossiger Bebaubarkeit oder gewerblich nutzbaren Grundstticken,
auf denen keine Bebauung zulassig ist 1,0

bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,3

bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,5

bei vier- und fiinfgeschossiger Bebaubarkeit 1,6

bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 1,7

akwn

Als zulassige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte hdochstzu-
lassige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflachen- und
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 3,5,
wobei Bruchzahlen auf die nachst folgende Zahl aufgerundet werden.
Untergeschosse, die keine Vollgeschosse im Sinne der Baunutzungsverordnung
sind, werden hinzugerechnet, wenn sie Uberwiegend gewerblich, industriell oder in
gleichartiger Weise genutzt werden.

Ist im Einzelfall eine gréf3ere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und gedul-
det, so ist diese zugrunde zu legen; dies gilt entsprechend, wenn die zulassige
Grundflachen- und Baumassenzahl Gberschritten wird.

Bei Grundstlcken, auf denen nur Garagen oder Stellplatze zuldssig oder vorhanden
sind, wird die tatsachlich vorhandene Zahl der Geschosse, mindestens ein Vollge-
schoss zugrunde gelegt.

Bei Grundsticken fur den Gemeinbedarf, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung nur
untergeordnet bebaubar sind (wie z. B. Friedhofe, Sportplatze) sowie bei Grundsti-
cken, die als Dauerkleingarten ausgewiesen sind, werden die Grundstucksflachen
mit einem Nutzungsfaktor von 0,5 vervielfacht.

In unbeplanten Gebieten und Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan weder die Ge-
schosszahl noch Grundflachen- und Baumassenzahl festsetzt, ist

a) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen,

b)  bei unbebauten, aber noch bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den be-
nachbarten Grundsticken des Abrechnungsgebietes (8 5) Uberwiegend vor-
handenen Geschosse mal3gebend. Hinzugerechnet werden Geschosse nach §
6 Abs. 4 Satz 3.

Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar,
werden je angefangene 3,5 m Hohe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.

Werden in einem Abrechnungsgebiet (8§ 5) aulRer tberwiegend gewerblich oder in
gleichartiger Weise genutzten Grundstiicken oder Grundstucken, die nach den Fest-
setzungen eines Bebauungsplanes in einem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet
liegen, auch andere Grundstiicke erschlossen, so sind fur die Grundstticke in Kern-,
Gewerbe- und Industriegebieten sowie fir die Grundstlicke, die tUberwiegend ge-
werblich oder in gleichartiger Weise genutzt werden, die in Abs. 3 Nr. 1-5 genannten
Nutzungsfaktoren um je 0,5 zu erh6éhen. Dies gilt nicht fur die Abrechnung von Er-
schlielBungsanlagen im Sinne von 8§ 2 Abs. 1 Nr. 5.2.
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(11) Far dberwiegend Wohnzwecken dienende Grundstticke, die von mehr als einer voll-

standig in der Baulast der Stadt stehenden ErschlieBungsanlage erschlossen wer-
den, ist die Grundstuicksflache bei der Verteilung des umlagefahigen Aufwands fir
jede ErschlielBungsanlage nur mit zwei Dritteln anzusetzen.

Eine ErméRigung nach Satz 1 ist nicht zu gewahren

1. wenn ein ErschlieBungsbeitrag nur fir eine ErschlieBungsanlage entsteht oder
entstanden ist,

2.  fur die Flachen der Grundstticke, die die durchschnittliche Grundstiicksflache
der nicht mehrfach erschlossenen Grundstticke im Abrechnungsgebiet tGber-
steigen,

3. soweit die Erm&Rigung dazu fuhren wirde, dass sich der Beitrag eines anderen
Pflichtigen im Abrechnungsgebiet um mehr als 50 % erhdht.

§ 7 - Kostenspaltung

(1)

(2)

Der ErschlieBungsbeitrag kann fur

- Grunderwerb,

- Freilegung,

- Fahrbahn,

- Parkstreifen,

- Grlnstreifen,

- Gehwege — auch einseitig -,

- Radwege — auch einseitig -,

- kombinierte Geh- und Radwege — auch einseitig -,
- Stral3enentwasserung,

- Beleuchtungseinrichtungen

gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt werden, sobald die Mal3-
nahme, deren Aufwand durch Teilbetrdge gedeckt werden soll, abgeschlossen wor-
den ist.

Uber die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Blirgermeisterin / der Bir-
germeister der Stadt im Einzelfall.

8 8 - Merkmale der endgultigen Herstellung der ErschlieBungsanlagen

(1)

Stral3en, Wege und Platze, mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbare Verkehrsanlagen,
Sammelstral3en und selbstandige Parkflachen sind endgultig hergestellt, wenn

a) ihre Flachen im Eigentum der Stadt stehen und

b) sie Uber betriebsfertige Entwasserungs- und Beleuchtungseinrichtungen verfi-
gen.

Die flachenméafigen Bestandteile ergeben sich aus dem Bauprogramm.
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(2)

3)

Die flachenméaRigen Bestandteile der ErschlielRungsanlage sind endgtiltig hergestellt,
wenn

a) Fahrbahnen, Gehwege, Radwege - auch kombinierte Geh- und Radwege - so-
wie die erforderlichen Flachen fir Ful3gangerzonen oder verkehrsberuhigte Be-
reiche eine Befestigung auf tragfahigem Unterbau mit einer Decke aus Asphalt,
Beton, Platten, Pflaster aufweisen; die Decke kann auch aus einem ahnlichen
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen;

b) unselbstandige und selbstandige Parkflachen eine Befestigung auf tragfahigem
Unterbau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Platten, Pflaster, Rasengitterstei-
nen aufweisen; die Decke kann auch aus einem &hnlichen Material neuzeitli-
cher Bauweise bestehen;

c) unselbstandige Grunanlagen gartnerisch gestaltet sind;

d) Mischflachen in den befestigten Teilen entsprechend Buchstabe a) hergestellt
und die unbefestigten Teile gemal Buchstabe c) gestaltet sind.

Selbstandige Grunanlagen sind endgultig hergestellt, wenn ihre Flachen im Eigentum
der Stadt stehen und gartnerisch gestaltet sind.

§ 9 - Immissionsschutzanlagen

Bei Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen schadliche Umwelteinwirkungen im Sin-
ne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes werden Art, Umfang, Merkmale der endguilti-
gen Herstellung sowie die Verteilung des beitragsfahigen ErschlieBungsaufwands durch
Satzung im Einzelfall abweichend oder ergdnzend geregelt.

8 10 - Vorausleistungen

(1)

()

Im Falle des 8§ 133 Abs. 3 BauGB kdnnen Vorausleistungen bis zur Hohe des vor-
aussichtlichen ErschlieBungsbeitrages erhoben werden.

Vorausleistungen kdénnen auch fur die im § 7 aufgefiihrten Teilmal3nahmen erhoben
werden.

8 11 - Ablésung des ErschlieBungsbeitrages

(1)

(2)

Die Burgermeisterin / Der Blrgermeister der Stadt kann nach Mal3gabe des 8§ 133
Abs. 3 Satz 5 BauGB Ablosevertrage schliel3en. Der Betrag einer Ablésung bemisst
sich nach der HOhe des voraussichtlichen entstehenden Erschliel3ungsbeitrages. Die
Berechnung erfolgt auf der Grundlage der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
vorliegenden Schatzung des voraussichtlichen Erschliefungsaufwandes nach Mal3-
gabe der Bestimmungen dieser Satzung.

Ein Rechtsanspruch auf Ablésung besteht nicht.



§ 12 - Falligkeit

Der ErschlieBungsbeitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides
fallig.

§ 13 - Datenverarbeitung

Zur Ermittlung der Beitragspflichtigen und zur Festsetzung der Beitrage im Rahmen der
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstiicksbezogenen Daten gemal3 § 10 Abs. 4i.V. m. 8 9 Abs. 2 Nr. 1 Lan-
desdatenschutzgesetz (LDSG) aus Datenbestanden, die der Stadt Nortorf aus der Prifung
des gemeindlichen Vorkaufsrechts nach den 88 24 bis 28 BauGB bekannt geworden sind
und aus dem beim Katasteramt gefiihrten Liegenschaftskataster, aus den beim Grund-
buchamt gefuhrten Grundbiichern, aus den geflhrten Personenkonten sowie Meldedaten
und beim Ordnungsamt der Stadt gefihrten Bauakten zuléassig. Die Stadt Nortorf darf sich
diese Daten von den genannten Amtern und Behorden ibermitteln lassen und nur zum
Zwecke der Beitragserhebung nach dieser Satzung weiterverarbeiten.

8 14 - Inkrafttreten

Diese Satzung tritt riickwirkend zum 01.01.1998 in Kraft. Sie ersetzt die Satzung vom
27.07.1978 in der Fassung der 3. Nachtragssatzung vom 27.05.1994, die mit dem Tage
des Inkrafttretens dieser Satzung auf3er Kraft treten.

Nortorf, 30.10.2002
Stadt Nortorf
Der Birgermeister



	§ 1 - Allgemeines
	§ 2 - Art und Umfang der Erschließungsanlagen
	§ 3 - Ermittlung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
	§ 4 - Anteil der Stadt am beitragsfähigen Erschließungsaufwand
	§ 5 - Abrechnungsgebiet
	§ 6 Verteilung des beitragsfähigen Erschließungsaufwands
	§ 7 - Kostenspaltung
	§ 8 - Merkmale der endgültigen Herstellung der Erschließungsanlagen
	§ 9 - Immissionsschutzanlagen
	§ 10 - Vorausleistungen
	§ 11 - Ablösung des Erschließungsbeitrages
	§ 12 - Fälligkeit
	§ 13 - Datenverarbeitung
	§ 14 - Inkrafttreten

